
Hunte-Wasseracht Huntlosen, 16.01.2026 

Sannumer Str. 4, 26197 Großenkneten 

 

Bekanntmachung 
 

Neuwahl des Verbandsausschusses und Wahl eines Beirates gem. 

Verbandssatzung §§ 12 und 16 für die Amtszeit vom 01.04.2026 bis 

31.03.2031. 

 

Der Ausschuss besteht aus 20 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind 

und in 8 Wahlbezirken gewählt werden. Jedes Mitglied hat einen 

Stellvertreter. Die Stellvertretung ist persönlich und bei der Wahl 

festzulegen. 

Die Verbandsmitglieder wählen den Ausschuss und auf Antrag den 

Beirat. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied. 

Die Wahltermine in den 8 Wahlbezirken und die Anzahl der 

Ausschussmitglieder sowie deren Stellvertreter und der 

Beiratsmitglieder werden wie folgt festgelegt: 
 

Wahlbezirk 1:  Donnerstag, 26.02.2026 um 9:00 Uhr, 

das in der Gemeinde Goldenstedt liegende Gebiet der Hunte-

Wasseracht im Wahllokal Hotel "Zur Schmiede", Hauptstr. 3, 

Goldenstedt. 

Gewählt werden: 2 Ausschussmitglieder, 2 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Wahlbezirk 2:  Donnerstag, 26.02.2026 um 11:00 Uhr, 

das in den Gemeinden Visbek und Emstek liegende Gebiet der Hunte-

Wasseracht im Wahllokal "Gasthaus Hogeback", Erlte 7 in Visbek. 

Gewählt werden: 3 Ausschussmitglieder, 3 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Wahlbezirk 3:  Dienstag, 24.02.2026 um 10:00 Uhr, 

das in der Stadtgemeinde Wildeshausen liegende Gebiet der Hunte-

Wasseracht im Wahllokal "Wildeshauser Hof, Hotel Huntetal", Im 

Hagen 3 in Wildeshausen. 

Gewählt werden: 3 Ausschussmitglieder, 3 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Wahlbezirk 4:  Dienstag, 24.02.2026 um 14:00 Uhr, 

das in den Gemeinden Dötlingen und Ganderkesee und der 

Samtgemeinde Harpstedt liegende Gebiet der Hunte-Wasseracht im 

Wahllokal "Hotel Gut Altona, Wildeshauser Str. 34 in Dötlingen. 

Gewählt werden: 3 Ausschussmitglieder, 3 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Walbezirk 5:  Donnerstag, 26.02.2026 um 14:00 Uhr, 

das in der Gemeinde Großenkneten liegende Gebiet der Hunte-

Wasseracht im Wahllokal "Gaststätte Kempermann", Hauptstr. 59 

in Großenkneten. 

Gewählt werden: 4 Ausschussmitglieder, 4 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Wahlbezirk 6:  Mittwoch, 25.02.2026 um 9:00 Uhr, 

das in den Gemeinden Wardenburg und Edewecht liegende Gebiet 

der Hunte-Wasseracht im Wahllokal "Hotel Wardenburger Hof", 

Oldenburger Str. 255 in Wardenburg. 

Gewählt werden: 3 Ausschussmitglieder, 3 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 



 

 

 

Wahlbezirk 7:  Mittwoch, 25.02.2026 um 13.00 Uhr 

das in der Gemeinde Hatten und in der Stadt Oldenburg liegende 

Gebiet der Hunte-Wasseracht im Wahllokal Gaststätte Hotel „Zum 

Deutschen Hause", Marktplatz 2 in Kirchhatten. 

Gewählt werden: 1 Ausschussmitglied, 1 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied 

 

Wahlbezirk 8:  Mittwoch, 25.02.2026 um 16.00Uhr, 

das in der Gemeinde Garrel liegende Gebiet der Hunte-Wasseracht im 

Wahllokal "Landhotel Witte-König", Beverbrucher Damm 32 in 

Garrel-Beverbruch. 

Gewählt werden: 1 Ausschussmitglied, 1 Stellvertreter und  

  1 Beiratsmitglied. 

 

Die Grenzen der Wahlbezirke sind in der Wahlbezirkskarte i. M. 1 : 

50.000 dargestellt. Diese und die Satzung werden in der Geschäftsstelle 

in Huntlosen, Sannumer Str. 4 aufbewahrt und können von den 

Verbandsmitgliedern während der Geschäftszeiten eingesehen werden. 

Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat 

das Recht, selbst oder durch einen Vertreter mitzustimmen. Ein Mitglied 

kann höchstens zwei weitere Mitglieder vertreten. Der Vertreter hat eine 

schriftliche Vollmacht vorzulegen. 

Das Stimmenverhältnis ist dem Beitragsverhältnis gleich. Das 

Stimmgewicht eines einzelnen Mitgliedes darf höchstens 40 % aller 

Stimmen betragen. 

Zur Wahl des Beiratsmitgliedes haben alle im entsprechenden 

Wahlkreis zur Wahl zugelassenen und anwesenden Verbandsmitglieder, 

unabhängig vom Beitragsverhältnis, jeweils eine Stimme. 

Um das Grundeigentum streitende Personen, Miteigentümer von 

Grundstücken und Eigentümer zur gesamten Hand können nur 

einheitlich stimmen; die an der Wahl Teilnehmenden haben die Stimme 

aller.  

 

Würdemann, Verbandsvorsteher 


